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► Nr.  VO/2018/06514
öffentlich

Lübeck, 25.09.2018
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
1.201 - Haushalt und Steuerung

Bearbeitung: Jörg Kaminski (E-Mail: joerg.kaminski@luebeck.de Telefon: 122-2060)

Stiftung Heiligen-Geist-Hospital - Jahresabschluss 2010
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

22.10.2018 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
27.11.2018 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
29.11.2018 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1) Der als Anlage beigefügte Jahresabschluss 2010 mit einem Jahres-
fehlbetrag von -65.336,54 € (gem. Ergebnisrechnung) wird gem. § 95 n 
Abs. 3 GO zur Kenntnis genommen. 

2) Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -65.336,54 € wird mit der freien Rück-
lage verrechnet.

3) Der beigefügte Prüfbericht des RPA, der im Rechnungsprüfungs-
ausschuss am 13.09.2018 abschließend beraten wurde 
(VO/2018/06233), wird zur Kenntnis genommen.

4)  Die negative Ergebnisrücklage in Höhe von 71.547,45 € aufgrund von Korrektu-
ren an der Eröffnungsbilanz wird gem. § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit dem 
Stiftungskapital aus Bi-lanzierungsunterschied verrechnet.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: da nicht betroffen.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  GO SH

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
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Ja (Anlage 1)

Begründung:
Nach § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll der Jahresfehlbetrag aus Mitteln der Ergebnisrückla-
ge ausgeglichen werden.

Anlagen:

Bürgermeister Jan Lindenau
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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 
Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im 
Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt (RPA). 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt besteht, prüft dieses den Jahresab-
schluss und den Lagebericht mit allen Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 

und belegt worden sind, 
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-

mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,  
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist. 

Das Rechnungsprüfungsamt kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen be-
schränken und auf die Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender Jahresabschlüsse hat das RPA von dieser 
Regelung Gebrauch gemacht. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden zu Be-
ginn der Kapitel Bilanz und Ergebnisrechnung in diesem Bericht aufgelistet. 

Prüfungsgegenstand war der Jahresabschluss des Jahres 2010. Dieser wurde im Oktober 
2015 vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA im Februar 2016 zur Prüfung vorge-
legt. Die weiteren Prüfungsunterlagen wurden während der Prüfung, die hauptsächlich von 
Oktober 2017 bis Januar 2018 stattfand, bereitgestellt. Ein aufgrund der Feststellungen des 
RPA geänderter Jahresabschluss (JA) wurde am 05.04.2018 vom Bürgermeister unterzeich-
net und ist Grundlage dieses Berichtes. 

1.1 Prüfung der Eröffnungsbilanz und Beschluss 

Die Eröffnungsbilanz (EB) zum Stichtag 01.01.2010 und der Bericht des RPA vom 
20.03.2015 zu deren Prüfung wurden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch 
nicht der Bürgerschaft vorgelegt. 
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Tabelle 1: Prüfbemerkungen zur EB (Stichtag 01.01.2010) 

Thema Prüfbemerkung Stellungnahme der Ver-
waltung vom 10.08.2015 

Anmerkung 

Immaterielle Ver-
mögensgegen-
stände 

Es fehlte die Bilanzierung 
eines Ankaufsrechts für ein 
Grundstück (Wert: 
47 TEUR). 

Der Bestand und Wert des 
Ankaufsrechts werden ge-
prüft und ggf. nachträglich 
erfasst. 

Bisher (April 2017) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Bebaute Grund-
stücke 

Anlagen Nr. 9200192 und 
-3 sind keine Wohnbauten 
und in die sonstigen 
Dienst-, Geschäfts- und 
Betriebsgebäude umzubu-
chen (Restbuchwert [RBW] 
5,6 Mio. EUR) 

Die Umbuchung ist vor-
gesehen. 

Bisher (April 2017) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Bebaute 
Grundstücke 

Bei den Anlagen 9200192, 
-193,-194,-223 und -224 
enthielten die Anschaffungs- 
und Herstellungskosten 
(AHK) Erhaltungsaufwand 
(RBW der Anlagen 2010: 
6,9 Mio. EUR) 

Sofern Kosten der Erhaltung 
fälschlicherweise als AHK 
ausgewiesen werden, wird 
dies durch EB-Korrekturen 
bereinigt. 

Bisher (April 2017) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Kunstgegenstände, 
Kulturdenkmäler 

Durch fehlende Rückindizie-
rungen sind Skulpturen um 
452 TEUR und Kunsthand-
werk um 20 TEUR zu hoch 
ausgewiesen. 

Eine Korrektur im nächst er-
reichbaren JA ist vorge-
sehen. 

Eine Korrektur ist im Bu-
chungsjahr 2014 erfolgt (s. 
Tz. 2.1.1). 

Sonstige privat-
rechtliche 
Forderungen 

Es fehlen antizipative Rech-
nungsabrenzungsposten in 
Höhe von 48 TEUR. 

Der Sachverhalt wird geprüft 
und ggf. im Zuge von EB-
Korrekturen umgesetzt. 

Es erfolgte keine EB-Korrek-
tur sondern Buchung als lfd. 
Ertrag 2010 bei den Mieten 
und Pachten. 

Aktive Rechnungs-
abgrenzung (ARAP) 

Für Zuwendungen in den 
Jahren 2000-2004 aus dem 
Vermögenshaushalt wurden 
keine ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird geprüft 
und ggf. im Zuge von EB-
Korrekturen umgesetzt. 

Bisher (April 2017) ist keine 
Korrektur erfolgt. 

Eigenkapital Durch die Nichtberücksich-
tigung der Haushaltsausga-
bereste in Höhe von 180 
TEUR in der EB stehen der 
Stiftung weniger Mittel für 
satzungsgemäße Zwecke 
zur Verfügung. 

Dies ist ein einmaliger Effekt 
aufgrund des Übergangs zur 
Doppik. 

Mit Beschluss der Bürger-
schaft über die EB wird 
diese Bemerkung nicht wei-
ter verfolgt werden. 

Sonderposten Die Stiftung hat für diverse 
Maßnahmen Zuwendungen 
erhalten, die Sonderposten 
wurden jedoch nicht bilan-
ziert (ca. 300 TEUR). 

Können vom RPA konkrete 
Korrekturbedarfe dargestellt 
werden, so werden diese 
geprüft und ggf. umgesetzt. 

Das RPA hatte in einer ge-
sonderten Prüfungsmittei-
lung vom 24.04.2014 be-
reits die Maßnahmen kon-
kreter benannt: Pilgerhalle, 
Hospitalgebäude, Wappen-
fenster, Hof Behlendorf. 

Altersteilzeit-
Rückstellung 
(ATZ-) 

Die Rückstellung wurde um 
ca. 27 TEUR zu hoch gebil-
det. 

Sollte der Sachverhalt kon-
kret dargestellt werden, so 
wird dieser geprüft und ggf. 
korrigiert. 

Das RPA hatte den Sachver-
halt bereits in einer geson-
derten Prüfungsmitteilung 
vom 04.07.2013 dargestellt: 
Die Überbewertung ist 
durch die nicht-ratierliche 
Einstellung des Aufsto-
ckungsbetrages erfolgt. 
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Die Verwaltung wird um Stellungnahme zum aktuellen Stand der EB-Korrekturen bei den 
immateriellen Vermögensgegenständen, den bebauten Grundstücken, den ARAPs, den Son-
derposten und der ATZ-Rückstellung bzw. um Mitteilung gebeten, zu welchen Prüfbemer-
kungen keine Korrekturen seitens der Verwaltung vorgesehen sind. 

Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag, über den die Bürgerschaft im Rahmen der Beschluss-
fassung über die EB (§ 95n GO) beschließen müsste, ist in der EB nicht ausgewiesen. 

1.2 Haushaltsplanung 

Die Haushaltssatzung für 2010 wurde am 26.11.2009 von der Bürgerschaft beschlossen und 
im März 2010 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt.  

2 Jahresabschluss 2010 

Der Jahresabschluss der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergeb-
nisrechnung, der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

2.1 Bilanz 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Vorjahreswerte stimmen mit der EB überein. Die Dif-
ferenz zwischen der Bilanz und der Finanzrechnung bei den Liquiden Mitteln konnte durch 
die Verwaltung erklärt werden (nachträgliches Verbuchen von Verwahrfällen in der Finanz-
rechnung). Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bilanzposten mit dem Finanz-
buchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere we-
sentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 
2010 geprüft wurden, sind: 

• Ackerland, 

• Wohnbauten, 

• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

• Sonstige Ausleihungen, 

• Freie Rücklage, 

• Zweckrücklage und 

• Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich. 
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2.1.1 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 
 

Kontengruppe 06 5.520.489,00 EUR 

Der Anfangsbestand von 5.029 TEUR wurde korrekt aus der EB übernommen. 
Es gab allerdings wesentliche Beanstandungen im Bericht vom 20.03.2015. Durch fehlende 
Rückindizierungen bei den Skulpturen und dem Kunsthandwerk waren die Kunstgegen-
stände um 472 TEUR zu hoch ausgewiesen. Eine Korrektur erfolgte im März 2018. Diese 
konnte allerdings erst für das Buchungsjahr 2014 erfolgen, sodass im JA 2010 die Vermö-
genslage der Stiftung nicht richtig dargestellt ist. Dieser Umstand wird im Anhang erläutert 
(§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik). 

2010 gab es einen Neuzugang über 490.990 EUR bei den Kunstgegenständen. Eine Anlage 
im Bau wurde umgebucht in die Anlage Pilgerhalle (Kto. 0659007851 Sonstige Kulturdenk-
mäler).  
2007 wurden aufgrund in der Pilgerhalle vorgefundener Wandmalereien Miteigentumsan-
teile an der Gertrudenherberge in der Gröpelgrube erworben. 2010 erfolgte die Abrechnung. 
Die Stiftung zahlte insgesamt 554.647 EUR für den Erwerb und die Sanierung der Pilger-
halle. Das Grundstück (34.207 EUR) und das Inventar (29.451 EUR) wurden als separate 
Anlagen erfasst. Die gesamte Pilgerhalle wurde zum JA 2010 als Kunstgegenstand, der nicht 
abgeschrieben wird, ausgewiesen. Die Wandmalerei ist mit dem Gebäude untrennbar ver-
bunden und wird deshalb korrekt als eine Gesamtanlage ausgewiesen. Allerdings hätte der 
Ausweis bei den Gebäuden erfolgen müssen. (Anmerkung: Die Pilgerhalle ist 2016 von der 
Verwaltung auf das Kto. 0342007821 Gebäude umgebucht worden und wird seitdem abge-
schrieben.) 

Zur Schlussbilanz sind die Kunstgegenstände um insgesamt 963 TEUR zu hoch ausgewie-
sen.  

2.1.2 Sonstige privatrechtliche Forderungen 
 

Kontenart 179 11.064.558,59 EUR 

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen nahmen in 2010 um 448 TEUR zu. Sie bestan-
den im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der HL in Höhe von 10.914 TEUR (Vor-
jahr 10.614 TEUR) und gegenüber der Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) in Höhe 
von 146 TEUR (Vorjahr 0 EUR). 

Tabelle 2: Forderungen gegenüber der HL 

Forderungen HGH gegenüber HL 01.01.2010 
EUR 

31.12.2010 
EUR 

Veränderung 
EUR 

1791991120/3/8 aus lfd Kto 1.113.647 692.536 -421.111 
1791991122 Mbr. a. lfd Fdg. 0 121.520 121.520 
1791991121/4 aus Darlehen 9.500.000 10.100.000 600.000 

Summe 10.613.647 10.914.056 300.409 
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Die Stiftung besaß kein Geschäftskonto. Ihre Zahlungen wickelte sie über Konten der HL ab, 
Einzahlungen dort für die Stiftung wurden als Forderungen der Stiftung gegenüber der HL 
abgebildet. 600 TEUR Forderungen aus dem laufenden Geschäft wurden in eine Festgeldan-
lage bei der Hansestadt umgewandelt. Auf dem Konto 1791991122 wurden die Zinsen aus 
dieser Anlage vereinnahmt. Bei der HL waren die entsprechenden Verbindlichkeiten in der 
Bilanz ausgewiesen. 

Die Forderungen gegenüber der Stiftung JJK beruhten auf Zuschüssen, die die Stiftung HGH 
regelmäßig der Stiftung JJK gewährt. Es wird ein geplanter Zuschuss als Liquiditätszuschuss 
zunächst gezahlt, nach Abschluss des Haushaltsjahres ist die Stiftung JJK dann verpflichtet, 
den nicht benötigten Anteil zurückzuzahlen. Für 2009 bestand eine Rückzahlungsver-
pflichtung in Höhe von 90.865 EUR, die per EB-Korrektur eingebucht wurde. Der Betrag ist 
rechnerisch richtig, die tatsächliche Rückzahlung erfolgte 2011. Mit dem JA 2010 der Stif-
tung JJK stand auch die Rückzahlungsverpflichtung für 2010 in Höhe von 55.530 EUR fest. 
Bei der Stiftung JJK war im JA 2010 eine entsprechend hohe Verbindlichkeit gegenüber der 
Stiftung HGH ausgewiesen. 
Für die Forderungen gab es allerdings keine Rückforderungsbescheide oder ähnliches. Die 
Verwaltung beider Stiftungen erfolgt durch dieselben Personen, es handelt sich jedoch um 
zwei getrennte Rechtspersönlichkeiten. Insofern beanstandet das RPA das Fehlen von 
schriftlichen Rückforderungen als forderungsbegründende Unterlage (siehe auch Tz. 4 Mit-
telverwendung) und bittet die Verwaltung hierzu um Stellungnahme. 

2.1.3 Stiftungskapital 
 

Konto 2009000 Stiftungskapital 9.711.417,00 EUR 

Konto 2009011 Stiftungskapital aus 
Bilanzierungsunterschied 

15.790.909,98 EUR 

In der EB wurde das Stiftungskapital noch zusammengefasst mit dem Stiftungskapital aus 
Bilanzierungsunterschied ausgewiesen. Im JA werden sie nun getrennt dargestellt. Im An-
hang wird nur die Höhe des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied als rechneri-
sche Größe erläutert, das Stiftungskapital wird nicht näher beschrieben. Die Kontenart 200 
existiert in den Verwaltungsvorschriften-(VV-)Kontenrahmen nicht. Die 9.711.417 EUR 
entsprechen dem „Kapitalvermögen gemäß Satzung“ bei der letzten kameralen Rechnungs-
legung 2009. Das Vermögen der Stiftung besteht daneben jedoch laut Satzung auch aus 
Grundbesitz und kunsthistorischen Einrichtungsgegenständen. Das RPA empfiehlt eine 
sinnvolle Gliederung des Eigenkapitals, indem das zu erhaltene Stiftungskapital separat 
ausgewiesen wird. Die Gliederung sollte im Anhang erläutert werden. Hierzu bittet das RPA 
um Stellungnahme (siehe auch Tz. 3). 

Das Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied nahm in 2010 um 71.547 EUR ab. Dies 
erfolgte durch die Umbuchung von EB-Korrekturen (siehe auch Tz. 2.1.2 und Tz. 2.1.4) aus 
der Ergebnisrücklage (Konto 2030000099). 
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Die Entscheidung über die Verwendung von Jahresüberschüssen, die Behandlung von Jah-
resfehlbeträgen oder den Ausgleich von vorgetragenen Jahresfehlbeträgen trifft allerdings 
die Bürgerschaft (§ 95n Abs. 3 GO i.V.m. § 26 GemHVO-Doppik). Auch die hier vorgenom-
mene Verrechnung zwischen Ergebnisrücklage und Allgemeiner Rücklage hätte daher von 
der Bürgerschaft beschlossen werden müssen und erst im folgenden JA 2011 umgesetzt 
werden dürfen (siehe Erläuterungen des Innenministeriums zu § 26 GemHVO-Doppik). 

Das RPA empfiehlt, mit Vorlage des JA den entsprechenden Beschluss der Bürgerschaft zu-
mindest nachträglich einzuholen. 

2.1.4 Sonstige andere Rückstellungen 
 

Kontenart 289 250.788,12 EUR 

Es handelt sich um eine Rückstellung für Rückzahlungen von Erbbauzinsen, die 2010 erst-
mals gebildet wurde. 

Die Bürgerschaft beschloss 2003, die Erbbauzinsen bei Verträgen ohne Anpassungsklausel 
zum Ausgleich des Wertverlustes stufenweise um den Mittelwert des Anstiegs der Lebens-
haltungskosten und der Löhne und Gehälter zu erhöhen. Gegen diese Erhöhung klagten ei-
nige Erbbaurechtsnehmer der HL. Der Bundesgerichtshof urteilte 2011, dass Verträge, die 
den Erbbauzins auf 10 % des Grundstückswertes mit einer Ermäßigung auf 4 % zu Beginn 
der Vertragslaufzeit festsetzen, Verträge mit einer Wertsicherung seien und hat zur ergän-
zenden Auslegung an das Berufungsgericht zurück verwiesen. 

Die Stiftung bildete daraufhin für alle Verträge mit dieser Regelung vorsorglich über die vol-
len Erhöhungsbeträge Rückstellungen. Für die Jahre 2004 bis 2009 wurden 148.072 EUR 
als EB-Korrektur ergebnisneutral eingestellt. Weitere 102.716 EUR für die in 2010 gezahl-
ten Erbbauzinserhöhungen wurden als Aufwand für die Zuführung zu den sonstigen Rück-
stellungen gebucht. 

Ausblick: 2013 entschied das Landgericht Lübeck, dass der Anstieg nur der Lebenshal-
tungskosten erst ab dem Zeitpunkt der tatsächlichen Erhöhung auf 10 % als Bemessungs-
grundlage für die Erhöhung der Erbbauzinsen dienen soll. Damit war nur eine deutlich ge-
ringere Erhöhung der Erbbauzinsen rechtlich möglich. Die Bürgerschaft beschloss 2015, al-
len betroffenen Erbbaurechtsnehmern - unabhängig von der Tatsache, ob sie geklagt oder 
nur unter Vorbehalt gezahlt haben - die überhöhten Erbbauzinsen zurückzuzahlen. 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i.V.m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-
nisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmt mit den Zahlen aus dem Finanzbuchhal-
tungssystem überein. Die fortgeschriebenen Planansätze sind korrekt dargestellt. Die bilan-
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ziellen Abschreibungen weichen um 33.666 EUR (vor allem aufgrund eines Grundstücksver-
kaufs, näheres siehe Tz. 2.2.3) von den im Anlagenspiegel dargestellten ab.  

Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung darge-
stellt. Eine weitere wesentliche Position, Finanzerträge, wurde nicht systematisch im Rah-
men der Jahresabschlussprüfung 2010 geprüft. 

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 
 

Kontenarten 441, 442 und 446 934.022,28 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzten sich im Wesentlichen aus folgenden Konten 
zusammen: 

4411000 Mieten und Pachten 574.725 EUR 
4411001 Erträge aus Erbbaurecht (Erbbauzinsen) 325.553 EUR. 

Die Mieten erhielt die Stiftung hauptsächlich für das Gebäude am Koberg (251 TEUR von 
den SeniorInnenEinrichtungen für das Alten- und Pflegeheim [APH], 123 TEUR für die Gas-
tronomie, die Rechtsanwaltskanzlei und den Weihnachtsmarkt). Die Pachten bestanden vor 
allem aus den Zahlungen für die Stiftsgüter und die Kleingärten (zusammen 172 TEUR). 

Die Erträge aus Erbbaurecht setzten sich aus zahlreichen Zahlungen zusammen, das RPA 
prüfte die Erbbauzinsen stichprobenartig auf Vollständigkeit und sah einzelne Verträge ein. 

Die Erträge sind in der Höhe plausibel und die zugehörigen Einzahlungen (Kontenarten 641, 
642 und 646) stimmig. 

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 

Kontengruppe 52 -682.861,35 EUR 

Die ursprüngliche Planung belief sich auf 557.400 EUR. Der Ansatz wurde durch übertra-
gene Haushaltsermächtigungen um 179.753 EUR verstärkt.  

Es handelt sich im Wesentlichen um zwei Zahlungen an das Gebäudemanagement (GMHL) 
für Bauunterhaltung (473.802 EUR) und Bauleitkosten (39.477 EUR). 
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Tabelle 3: Zahlungen ans GMHL für die verschiedenen Kostenträger 

Kostenträger Bezeichnung IST Überzahlung 

573005001 Allgemeine Verwaltung 194.391 EUR 143.021 EUR 

573005002 Vermietung APH 206.116 EUR 77.011 EUR 

573005003 Verpachtung Hof Krumbeck 32.092 EUR 31.834 EUR 

573005004 Verpachtung Hof Albsfelde 37.890 EUR 32.159 EUR 

573005005 Verpachtung Hof Behlendorf 42.790 EUR 42.648 EUR 

 Summe 513.279 EUR 326.673 EUR 

Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Umstellung des Haushaltswesens wurden in 2010 
Zahlungen an das GMHL pauschal in Höhe der Haushaltsansätze inklusive der übertrage-
nen Haushaltsermächtigungen geleistet. Erst im März 2014 wurde aufgrund der Abrech-
nung der dem GMHL real entstandenen Kosten eine Vereinbarung geschlossen, die das 
GMHL zur Rückzahlung von 326.673 EUR für das Jahr 2010 verpflichtete. Die Zahlung 
wurde aber nicht mehr erfolgswirksam im Buchungsjahr 2010 gebucht. (Sie wurde als au-
ßerordentlicher Ertrag in 2011 gebucht.) Bei zeitnaher Abrechnung des GMHL hätte die Stif-
tung 2010 keinen Fehlbetrag erwirtschaftet. Die Überzahlung an das GMHL wird im Lage-
bericht zum JA 2010 erläutert. 

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 
 

Kontengruppe 57 -378.982,89 EUR 

Die bilanziellen Abschreibungen gliedern sich wie folgt: 

Kto. 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 345.320 EUR und 
Kto. 5711002 Verlust aus Anlagenabgang 33.663 EUR . 

Die Abschreibungen auf Sachanlagen wurden im Wesentlichen durch das Stiftungsgebäude 
am Koberg verursacht (281 TEUR).  

Die Abschreibungen aus Anlagenabgang resultierten hauptsächlich aus dem Verkauf eines 
Erbbaugrundstücks (33.551 EUR). 
Die bilanziellen Abschreibungen der Kontengruppe (KGr 57) erfassen laut Zuordnungsvor-
schriften zur VV-Kontenrahmen die Wertminderungen des Anlagevermögens während einer 
Periode durch Abnutzung und Verschleiß. Korrekt wäre für den Verkauf die KGr 54 Sons-
tige ordentliche Aufwendungen. Die Informationsseiten zum Neuen Kommunalen Rech-
nungswesen Schleswig-Holstein ordnen Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegen-
ständen des Sachanlagevermögens dem Konto 5471 „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ 
zu.1 Auch aufgrund der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist ein Ausweis der Er-

                                                 
1 Vgl. http://www.nkr-sh.de/ergebnisrechnung/?we_objectID=559, 19.01.2018. 
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träge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 
und Aufwendungen sachgerecht.2  

Der Verkauf wurde brutto gebucht, d. h. der volle Verkaufspreis wurde als Ertrag und der 
Anlagenabgang als Aufwand in Höhe des Restbuchwertes gebucht. Vereinfacht dargestellt 
wurden folgende Buchungen ausgeführt: 

6821 Einzahlungen (EZ) an 4541 Ertrag 114.573 EUR und 

5711002 Aufwand an 0311 Grundstücke 33.551 EUR  

Als Ertrag ist jedoch lediglich die Differenz aus dem Aktivtausch und dem Verkaufspreis zu 
buchen (also netto).3 

Das Konto 5711002 hätte nicht bebucht werden sollen und ist daher um 33.551 EUR zu 
hoch ausgewiesen. Das RPA erwartet für künftige Jahresabschlüsse einen geänderten Aus-
weis von Verkäufen des Anlagevermögens. 

2.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen 
 

Kontengruppe 54 -197.867,63 EUR 

Die Planung von 105.100 EUR wurde um rund 93 TEUR überschritten. Dies lag an der Zu-
führung zu der Erbbauzinsrückstellung in Höhe von 102.716 EUR (näheres hierzu siehe Tz. 
2.1.4). Da es sich um einen auszahlungslosen Aufwand handelte, war die Planüberschrei-
tung möglich.4 

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen auch die Erstattungen für Aufwen-
dungen von Dritten an Gemeinden. Es wurden 90.028 EUR an die HL als Personalkostener-
stattung für die MitarbeiterInnen des Bereichs Wirtschaft und Liegenschaften geleistet. Der 
Aufwand für 2010 betrug allerdings 106.382 EUR, es fand eine Verrechnung mit Überzah-
lungen in Vorjahren statt. 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den drei Teilrechnun-
gen der Produkte 573005000 HGH, 573005999 Stiftung HGH - 999 und 99210998 Stiftungs-
verrechnung zusammen. 

                                                 
2 Vgl. z. B. FÖRSCHLE in Beck Bil-Komm § 275 Rn 91 und 156. 
3 Vgl. http://www.nkr-sh.de/faq/ergebnisrechnung/?we_objectID=601, 19.01.2018 und FÖRSCHLE in Beck 

Bil.Komm § 275 Rn 95. 
4 Vgl. BRÄSE, HASE, LEDER, Gemeindehaushaltsrecht Schleswig-Holstein, 14. Auflage, Stuttgart 2014, 

Anmerkungen zu § 95d GO, S. 147. 
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Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Fi-
nanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. 

2.3.1 Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen 
 

Kontenart 786 -1.408.812,95 EUR 

Der Betrag setzt sich aus drei Buchungen zusammen. 

Die Stiftung erhöhte 2010 ihre Festgeldanlage bei der HL um 600.000 EUR auf 
10.100.000 EUR, der Anlagezeitraum endete am 31.12.2010 (1,4 % Zinsen p. a.). Die Forde-
rungen gegenüber der Stadt wurden aus dem laufenden Konto (1791991123) umgebucht 
auf das Konto 1791991124 Darlehen gegenüber HL. Auch dieses Konto ist im Bilanzposten 
2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen ausgewiesen. Gleichzeitig mit der Forderungs-
umbuchung erfolgte in der Finanzrechnung die Buchung 6720000 EZ fremde Finanzmittel 
(siehe Tz. 2.3.2) an 7868100. 
Der Ausweis als Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen ist nicht korrekt. Die 
Kontenart gehört zur Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.5 Die 
zugehörige Forderung war allerdings korrekt nicht im Anlage-, sondern im 
Umlaufvermögen bilanziert. 
Das RPA bittet um Stellungnahme und Berücksichtigung bei der Erstellung des nächsten 
Jahresabschlusses. 
 
Die Auszahlung des planmäßigen Zuschusses an die Stiftung JJK in Höhe von 114.700 EUR 
wurde ebenfalls als Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen ausgewiesen. Der Zu-
schuss sollte dem Ausgleich eines Verlusts der Ergebnisrechnung bzw. der zwischenzeitli-
chem Liquiditätssicherung dienen, es handelte sich nicht um eine investive Ausleihung. Der 
Ausweis in der Kontenart 786 ist daher nicht korrekt. 

Weitere 694.113 EUR resultieren aus der Umbuchung von Forderungen im Rahmen des 
Jahresabschlusses. Für die Darstellung in der Schlussbilanz wurde die Forderung umge-
bucht vom Konto 1791991123 Forderungen aus lfd Kto ggü HL auf das Konto 1791991128 
Forderungen aus Darlehen ggü HL. Gleichzeitig erfolgte die Buchung 6720000 EZ fremde 
Finanzmittel (siehe Tz. 2.3.2) an 7868100. 
Durch die Bebuchung bei einer reinen Umgliederung im Rahmen des Jahresabschlusses 
sind das Einzahlungs- und das Auszahlungskonto zu hoch ausgewiesen. Es handelte sich 
um eine Sachbuchung, bei der die Finanzrechnung nicht hätte berührt werden dürfen. Die 
Verwaltung hat in ihrer Stellungnahme vom 14.10.2016 zum Bericht über die Prüfung des 
JA 2010 der Stiftung Kriegsopferdank erklärt, solche Sachverhalte zukünftig im Anhang zu 
erläutern. 

                                                 
5 Vgl. http://www.nkr-sh.de/bilanz/?we_objectID=346, 19.01.2018. 
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2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln 
 

Kontenart 672 2.898.826,40 EUR 

Kontenart 772 -1.783.329,06 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln sollen 
Zahlungen ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik 
über Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß allerdings 
2010 keine Geschäftskonten, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches Buchhal-
tung und Finanzen. Es gab im Ergebnis keine Auszahlungen, sondern nur Verschiebungen 
von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der Kon-
tenarten 672 und 772 wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die Liqui-
den Mittel am Ende der Finanzrechnung nicht durch die Finanzmittelbewegungen bei der 
HL berührt wurden. 

Zum Jahresabschluss wurden die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufendem Konto 
gegenüber der HL gegeneinander verrechnet (3791991123 an 1791991123). Bei der Bu-
chung wurden auch die Finanzrechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine 
reine Sachbuchung ohne Zahlungsmittelfluss handelte. Beide Konten sind hierdurch um 
801.432 EUR zu hoch ausgewiesen. 

Ebenfalls im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die verbliebenen Forderungen für die 
Schlussbilanz umgebucht (1791991128 an 1791991123) und dabei die Finanzrechnung be-
rührt. Auch hier handelte es sich um eine Sachbuchung, wodurch die Konten 6720000 und 
7868100 um 694.113 EUR zu hoch ausgewiesen sind. (siehe auch Tz. 2.3.1) 

2.3.3 Fazit zur Finanzrechnung 

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-
nen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung der 
Stiftung HGH weist Ein- und Auszahlungen aus, obwohl diese nicht tatsächlich stattgefun-
den haben. Sie suggeriert durch den Ausweis fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich 
durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Um-
stand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO). Seit 2012 verfügt die Stiftung 
über ein eigenes Geschäftskonto, sodass die Finanzrechnung ab dem JA 2013 diese erläute-
rungsbedürftigen Besonderheiten nicht mehr ausweisen sollte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen Jahresabschluss. Der Anhang 
enthält die nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben, insbesondere wird die 
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Überbewertung bei den Kunstgegenständen (siehe Tz. 2.1.1) erläutert. Die Anlagen entspre-
chen den gesetzlichen Mustern.  

2.5 Lagebericht 

Dem Jahresabschluss ist ein vom Bürgermeister am 05.04.2018 unterzeichneter Lagebericht 
beigefügt. Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Erhalt des Stiftungsvermögens und 
Rücklagenentwicklung 

Im Lagebericht wird der Vermögenserhalt mit einer Eigenkapitalquote von 96,8 % belegt. 

Das Eigenkapital nahm allerdings in 2010 durch den Jahresfehlbetrag und EB-Korrekturen 
um 136.884 EUR ab und betrug zum 31.12.2010 nunmehr 26.124.427 EUR. Die Eigenkapi-
talquote betrug zu Beginn des Jahres 2010 noch 98,4 %. Anhand des Eigenkapitals kann der 
Nachweis, dass das Stiftungsvermögen in 2010 erhalten wurde, nicht erbracht werden. 

Im VV-Produktrahmen heißt es unter Tz. 4.1 (für nichtrechtsfähige örtliche) Stiftungen: Im 
Anhang ist eine Darstellung der Zusammensetzung des Vermögens zum Bilanzstichtag und 
zum Bilanzstichtag des Vorjahres aufzunehmen, aus der sich ergibt, welche Anteile des 
nachgewiesenen Vermögens auf Überschüsse des Ergebnisplanes (des Haushaltsjahres und 
der Vorjahre) entfällt, der also ohne das Stiftungsvermögen in seinem Bestand zu schmälern 
für Stiftungszwecke verwendet werden kann. 

Das RPA bittet darum, dass die Stellungnahme eine solche Übersicht enthält und empfiehlt 
diese als Bestandteil zukünftiger Jahresabschlüsse auch für die rechtlich selbstständigen 
Stiftungen, um den Erhalt des Stiftungsvermögens nachzuweisen (siehe auch Tz. 2.1.3). 

Tabelle 4: Rücklagenentwicklung 

 

Freie Rücklagen (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 AO) Zweckrücklage (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 AO) 

Jahr Anfangs- 
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

Endbe-
stand 

Anfangs- 
bestand 

Ent-
nahme 

Ein-
stellung 

Endbe-
stand 

 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 
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2010 fanden keine Entnahmen aus oder Zuführungen zu den Rücklagen statt. Der Jahres-
fehlbetrag (-65.337 EUR) soll mit der freien Rücklage verrechnet werden. 

Die Entwicklung der Rücklagen ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stif-
tungen von Bedeutung. Eine Übersicht sollte daher aus Sicht des RPA zukünftig zum Be-
standteil des Anhangs oder des Lageberichtes gemacht werden. (Die Darstellung der Ent-
wicklung der Rücklage ist pflichtiger Bestandteil des Vorberichts zum Haushaltsplan.6) 

4 Mittelverwendung 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge 
aus dem übrigen Vermögen zur Verwirklichung des Stiftungszwecks, der Förderung der Be-
treuung alter, bedürftiger Menschen in Lübeck ein. 

Neben der Förderung des APH Heiligen-Geist-Hospital gewährte die Stiftung HGH 2010 der 
Stiftung JJK einen Zuschuss in Höhe von 59.170 EUR.  
Für die Zuschussgewährung gab es lediglich Aktenvermerke. Es handelt sich bei den beiden 
Stiftungen um eigenständige juristische Personen. Das RPA beanstandet das bisherige form-
lose Verfahren und fordert die Stiftungsverwaltung auf, die Zuschussgewährung in Anleh-
nung an die Zuwendungsrichtlinien der HL zu bearbeiten (siehe auch Tz. 2.1.2 Sonstige pri-
vatrechtliche Forderungen). 

Mit Umstellung des Buchhaltungssystems wurde auch die Berechnung des Zuschusses ge-
ändert. Bis einschließlich 2009 wurde das Rechnungsergebnis der Waldbewirtschaftung aus 
dem kameralen Fehlbedarf der Stiftung JJK herausgerechnet, um die Zuschusshöhe zu be-
stimmen. 2010 erfolgte eine Bezuschussung in Höhe des doppischen Gesamtergebnisses der 
Stiftung JJK. Da die Erträge aus dem Holzverkauf 2010 deutlich höher als die Aufwendun-
gen für die Bewirtschaftung der Wälder waren, kann davon ausgegangen werden, dass der 
Zuschuss der Unterhaltung des Damenstifts JJK und damit auch dem Stiftungszweck der 
Stiftung HGH diente. Das RPA macht jedoch darauf aufmerksam, dass der geänderte Be-
rechnungsmodus dazu führt, dass der Zuschuss an die Stiftung JJK nicht automatisch mit 
dem Stiftungszweck vereinbar ist. 

5 Schlussbemerkung 

Bei den Bilanzposten 

• Wohnbauten, 

• Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude und 

• Sonderposten 

                                                 
6 

Vgl. VV-Produktrahmen ,Tz. 4.1 Stiftungen. 
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wurden bereits in der EB-Prüfung wesentliche Fehler vom RPA festgestellt und sie wurden
ietzt keiner systematischen Prüfung unterzogen. Von der Verwaltung wurden bisher dort
keine EB-Korrekturen durchgeftihrt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der
Jahresabschluss insoweit fehlerhaft ist.

Mit dieser Einschränkung vermittelt der Jahresabschluss 2010 ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung HGH.

Der Erhalt des Stiftungsvermögens wird durch den Jahresabschluss nicht belegt. Die Prü-
fung der satzungsgemäßen Verwendung der Stiftungsmittel ergab keine Einwendungen.

Die wesentlichen Punkte des Berichts wurden am 19.02.2018 mit der Abteilung Bilanzen
und der Stiftungsverwaltung besprochen. Der Jahresabschluss wurde darauftrin in Teilen
geändert und am 06.04.2018 als Prüfungsgrundlage vorgelegt.

Eine Stellungnahme der Verwaltung wird zu folgenden Textziffern erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

1 .1

2 .1 .2

2 .1 .3

2.3 .1

Prüfung der Eröffnungsbilanz

Sonstige privatrechtliche Forderungen

Stiftungskapital

Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen

3

5

5

10

Unabhängig davon wird anheimgestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 24.04.2018
14.901.07.13-2010
xeffiu
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Dr. Katja Schur

Anlage:
Jahresabschluss 2010 der Stiftung
Heiligen-Geist-Hospital mit Lagebericht

Elke Kreutzer

l 4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stiftung
Heiligen-Geist-Hospital zlum 3 | .1 2.20 1 0
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